
Politisches System 

weit. Am bedeutendsten ist ohne Frage die Liechtensteinische Industrie-
und Handelskammer, in der nahezu alle den industriellen Export tätigenden 
Unternehmen sowie Dienstleistungsunternehmen' mit internationalem 
Geschäftsbereich • zu einer Interessenkoalition zusammengeschlossen sind. 
Insofern in den hier erfassten Betrieben über ein Drittel der Gesamtbeschäf
tigten in Liechtenstein erwerbstätig ist, verfügt die Industrie-, und Handels
kammer schon aufgrund ihrer Mitgliederstärke über eine starke Nachfrage
macht, so dass gegen ihr Votum politische Entscheidungen: wohl kaum 
durchzusetzen sind. 

- An ihr führt in Liechtenstein kein politischer Weg vorbei, ohne ihr Pla
zet ist kein systemrelevantes Reformprojekt durchsetzbar. Im Zuge eines 
Europäischen Wirtschaftsraumes, der-sowohl die monarchischen Kompe
tenzen als auch die direktdemokratischen Volksrechte entsubstantialisiert, 
würden diesem Arbeitgeberverband schier unermessliche Gestaltungs- und 
Pressionsmöglichkeiten zuwachsen, zumal der "Gegenpart", der Liechten
steinische Arbeitnehmerverband, immens schwach ist und in keinster Weise 
eine wirkungsvolle soziale Gegenmacht darstellt. Der Organisationsgrad 
des Liechtensteinischen Arbeitnehmerverbandes, als nationaler Einheitsge
werkschaft ist mit ca. 13 Prozent sehr niedrig. Konkrete Mitbestimmungs
forderungen werden nicht erhoben, und man hat sich in Analogie zur 
Schweiz für sozialpartnerschaftliche Beziehungen entschieden. 

Nicht nur im Kontext eines möglichen EWR-Vertrages wachsen für 
Liechtenstein die Orientierungsprobleme. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die meisten Liechtensteiner offensichtlich die Fähigkeit verloren haben, 
Strukturen und Besitzstände in Frage zu stellen oder einmal Neues zu ris
kieren. Die Verteilungsansprüche der.Gruppen behindern jedenfalls das 
Erarbeiten aufeinander abgestimmter Zielvorstellungen. Liechtenstein steht 
daher - inmitten einer noch immer nicht so recht begriffenen "Wohlstands
geschichte" - vor Identitätsproblemen, die sich zuallererst im Interessenver-
mittlungssystem ankündigen ünd niederschlagen werden. • 

In einem staatsrechtlichen und politischen Porträt Liechtensteins führt 
Gerard Batliner aus: "Es handelt sich um ein Mischsystem im durchaus ari
stotelischen Sinne; monarchisches und demokratisches. Prinzip greifen 
ineinander oder sind geteilt und verstreben den Staat zu einem differenzier
ten Ganzen. - Dabei ist Liechtenstein ein Einheitsstaat, allerdings ein dezen-
tralisierter, der durch elf Gemeinden getragen wird." Das Fürstentum 
Liechtenstein ist also eine Monarchie und Demokratie sowie ein dezentrale 
sierter Einheitsstaat. Wegen der Kleinheit Liechtensteins wiederum fehlt im 
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